
Kleine Anfrage
der Fraktion der CDU/CSU

Lieferaufbindung im Zeitalter der Systemkonkurrenz

Das Prinzip der Lieferaufbindung soll die Wirksamkeit und Effizienz der Ent-
wicklungszusammenarbeit stärken. Angesichts einer zunehmenden Systemkon-
kurrenz muss jedoch hinterfragt werden, ob die im Rahmen der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) getroffenen Lie-
feraufbindungsvereinbarungen den entwicklungspolitischen Zielen der OECD-
Länder tatsächlich noch gerecht werden. Die zum Zuge kommenden Bieter 
z. B. aus China (siehe OECD-Bericht, S. 21 https://one.oecd.org/document/DC
D/DAC(2022)34/FINAL/en/pdf), die häufig regierungsnah und im hohen Maße 
staatlich subventioniert sind und damit bei der Auftragsvergabe einen Wettbe-
werbsvorteil haben, folgen nicht nur wirtschaftlichen, sondern zunehmend auch 
den politischen und strategischen Interessen ihres Heimatlandes, die regel-
mäßig im fundamentalen Widerspruch zu deutschen Interessen stehen.

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Wie viel Prozent der öffentlich ausgeschriebenen Leistungen der deut-

schen öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA), die von Bundes-
ressorts finanziert und beauftragt werden, werden von privaten deutschen 
Unternehmen umgesetzt (bitte für die letzten fünf verfügbaren Jahre nach 
Ressorts und Haushaltstiteln aufschlüsseln)?

 2. Wie viel Prozent der Mittel aus den Haushaltstiteln der „Finanziellen Zu-
sammenarbeit“ wurden in den letzten zehn Jahren öffentlich ausgeschrie-
ben (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

 3. Bei wie viel Prozent der in Frage 2 erfragten ausgeschriebenen Mittel aus 
den Haushaltstiteln der „Finanziellen Zusammenarbeit“ haben in den letz-
ten zehn Jahren deutsche Unternehmen den Auftrag erhalten (bitte nach 
Jahren aufschlüsseln)?

 4. Bei wie viel Prozent der in Frage 2 erfragten ausgeschriebenen Mittel aus 
den Haushaltstiteln der „Finanziellen Zusammenarbeit“ haben in den letz-
ten zehn Jahren chinesische, russische, indische und türkische Unterneh-
men den Auftrag erhalten (bitte nach Jahren und den beiden Ländern auf-
schlüsseln)?

 5. Bei wie viel Prozent der in Frage 2 erfragten ausgeschriebenen Mittel aus 
den Haushaltstiteln der „Finanziellen Zusammenarbeit“ haben in den letz-
ten zehn Jahren Unternehmen des jeweiligen Empfängerlandes der Mittel 
den Auftrag erhalten (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?
Könnten sich dahinter auch Auslandstöchter von Unternehmen mit Sitz in 
einem anderen Land verbergen?
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Liegen der Bundesregierung Informationen vor, ob diese dem Empfänger-
land bereitgestellten finanziellen Mittel an Unternehmen aus Drittländern 
weitervergeben wurden bzw. werden (wenn ja, bitte näher ausführen)?

 6. Bei wie viel Prozent der in Frage 2 erfragten ausgeschriebenen Mittel aus 
den Haushaltstiteln der „Finanziellen Zusammenarbeit“ haben in den letz-
ten zehn Jahren deutsche Unternehmen ein Gebot abgegeben?

 7. Wer nimmt für ausgeschriebene Leistungen der Finanziellen Zusammen-
arbeit die Ausschreibung vor, die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)-
Entwicklungsbank oder eine Institution im jeweiligen Partnerland?

 8. Welche Einflussmöglichkeiten hat die KfW-Entwicklungsbank auf die 
Ausschreibung, wenn sie von einer Institution im Partnerland vorgenom-
men wird?

 9. Kann die KfW-Entwicklungsbank Einfluss darauf nehmen, ob im Sinne 
einer sogenannten Lebenszykluskostenauswertung qualitative Kriterien zu 
langfristiger Wirksamkeit und Nachhaltigkeit in die Ausschreibung aufge-
nommen werden (sogenannte rated criteria)?
Welche Regularien sehen die Bestimmungen des OECD-DAC (Develop-
ment Assistance Committee) für die Anwendung qualitativer Kriterien bei 
Ausschreibungen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit vor?

10. Bei wie viel Prozent der Ausschreibungen im Rahmen der Finanziellen 
Zusammenarbeit kam die Lebenszykluskostenauswertung zur Anwendung 
(bitte für die letzten zehn Jahre benennen)?

11. Bekommt bei einer Ausschreibung im Rahmen der Finanziellen Zusam-
menarbeit zwangsläufig der günstigste Bieter den Auftrag?
Wer entscheidet darüber nach welchem Kriterium?
Überprüft die KfW-Entwicklungsbank das Ausschreibungsverfahren und 
die Entscheidung?

12. Welche sonstigen Möglichkeiten hat die KfW-Entwicklungsbank, Korrup-
tion in Ausschreibungsverfahren vorzubeugen, und in welcher Form wer-
den diese Möglichkeiten angewandt?

13. Unter welchen Umständen kann eine Ausschreibung von Leistungen der 
sogenannten Finanziellen Zusammenarbeit auf deutsche Unternehmen be-
schränkt werden?

14. Welche sonstigen Möglichkeiten bestehen nach Auffassung der Bundes-
regierung, das Auftragsvolumen an deutsche Unternehmen im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit zu erhöhen?

15. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass es in Zeiten eines ver-
schärften Systemwettbewerbs problematisch ist, wenn Aufträge zur Um-
setzung von Maßnahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu-
nehmend an unter staatlichem Einfluss stehende Unternehmen von Sys-
temwettbewerbern wie China gehen?

16. Wird bei Bietern aus Drittländern geprüft, ob die Unternehmen dank staat-
licher Subventionen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber deutschen Bie-
tern haben?

17. Begleitet die Bundesregierung Vorhaben, die aus deutschen EZ 
(Entwicklungszusammenarbeit)-Mitteln finanziert sind, aber von Unter-
nehmen anderer Länder umgesetzt werden, mit einer zusätzlichen und im 
Projektumfeld direkt sichtbaren Öffentlichkeitsarbeit, um den Menschen 
im Partnerland zu verdeutlichen, dass das Vorhaben von Deutschland fi-
nanziert wurde, und wenn nein, warum nicht?
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18. Beabsichtigt die Bundesregierung, Anstrengungen zu verstärken, um deut-
sche Unternehmen auf deutsche und nicht-deutsche Ausschreibungen im 
Bereich der Finanziellen Entwicklungszusammenarbeit aufmerksam zu 
machen?

19. Beabsichtigt die Bundesregierung, die Präsenz in der deutschen Botschaft 
in Washington zu stärken mit dem Ziel, Firmen bei der Bewerbung auf 
Weltbankprojekte zu unterstützen, wie dies z. B. durch Frankreich prakti-
ziert wird?

20. Wer überprüft, ob sich andere Geberstaaten an die von ihnen eingegange-
nen Verpflichtungen zur Lieferaufbindung halten?

21. Welche Erklärung hat die Bundesregierung für den in der Vorbemerkung 
der Fragesteller erwähnten Umstand, dass andere Geberstaaten der OECD 
zum Teil mehr als 50 Prozent ihres Auftragsvolumens für Entwicklungs-
leistungen an Unternehmen ihres eigenen Landes vergeben haben?
Wurde hier auf internationale Ausschreibungen verzichtet (bitte einzeln 
nach Ländern erläutern)?

Berlin, den 26. Mai 2023

Friedrich Merz, Alexander Dobrindt und Fraktion
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